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Richtlinie 
zur Vergabe von Stipendien im Rahmen des Programms „HRW TALENTS“ 

 

 

1. Voraussetzungen 
 

Der Förderverein der Hochschule Ruhr West e.V. organisiert in Kooperation mit Unterneh-

men und weiteren Partnern die Vergabe von Stipendien an Studierende der Hochschule 

Ruhr West nach Maßgabe nachstehender Auswahlkriterien in Höhe von 3.600 Eu-

ro/Studienjahr, verteilt auf zwölf Monate zu je 300 Euro/Monat. 

 

Besonders qualifizierte Bewerberinnen und Bewerbern sollen damit finanziell unterstützt 

werden. Außerdem sollen die Studierenden die Möglichkeit erhalten, die regionalen Unter-

nehmen als potentielle Arbeitgeber kennenzulernen, Einblicke in die Unternehmen zu erhal-

ten und praktische Erfahrungen zu sammeln. Durch das Stipendium soll insbesondere auch 

die Forschungstätigkeit der Studierenden gefördert werden. Sämtliche Stipendien dienen 

damit der Förderung der Berufsbildung, des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Stu-

dierendenhilfe. 

 

Von den Bewerbern und Bewerberinnen werden überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft, 

Belastbarkeit und Flexibilität, eine eigenständige und verantwortungsvolle Arbeitsweise, gute 

Fachqualifikation, Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit erwartet. 

 

 

2. Bewerbungsverfahren 
 

Bewerben können sich eingeschriebene Studierende der Präsenzstudiengänge aller Fach-

richtungen, sofern Firmenstipendien für die entsprechenden Studiengänge ausgeschrieben 

wurden. Eine Liste der ausgeschriebenen Firmenstipendien ist auf der Internetseite 

www.hochschule-ruhr-west.de/talente abrufbar. Auf Vollstipendien, die aus dem Stipendien-

fonds vergeben werden, können sich Studierende aller Fachrichtungen uneingeschränkt be-

werben. Aus dem Stipendienfonds verfügbare Vollstipendien werden ebenfalls auf der Pro-

grammseite im Internet ausgeschrieben. 
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Erforderlich ist eine schriftliche Bewerbung. Bewerbungsunterlagen stehen zum Download 

auf der Internetseite www.hochschule-ruhr-west.de/talente bereit. Die Bewerbungsunterla-

gen sind vollständig ausgefüllt inkl. Anlagen an den Studierendenservice per E-Mail zu sen-

den (talente@hs-ruhrwest.de). Die Bewerbung ist als eine zusammenhängende PDF-Datei 

einzureichen und wie folgt zu beschriften: 

 

Bewerbung_Talente_Studienjahr_Nachname_Vorname.pdf 

 

Die zu beachtenden Fristen ergeben sich aus Ziffer 7 dieser Richtlinie. Unvollständig ausge-

füllte oder nicht fristgerecht eingereichte Bewerbungsunterlagen können nicht berücksichtigt 

werden.  

 

 

3. Auswahl 
 
a) Firmenstipendien 
 

Die Vorauswahl über die Bewilligung von Stipendien obliegt dem Studierendenservice, der 

einer Auswahlkommission des Fördervereins geeignet erscheinende Bewerbungen zur wei-

teren Beurteilung vorlegt. Die Auswahlkommission entscheidet, welche Bewerbungen an die 

Unternehmen weitergeleitet werden. Die Auswahlkommission setzt sich aus dem Präsiden-

ten der Hochschule Ruhr West und vier Mitgliedern des Fördervereins zusammen und stellt 

den Unternehmen die Bewerbungsunterlagen zur weiteren Verwendung zur Verfügung.  

 

Das fördernde Unternehmen sucht anhand dieser Profile und in persönlichen Auswahlge-

sprächen eine geeignete Studierende/einen geeigneten Studierenden für das eigene Unter-

nehmen aus, mit dem Ziel, mit dieser/diesem eine Fördervereinbarung abzuschließen (vgl. 

Ziffer 4 und 5). Der Förderverein der Hochschule Ruhr West stellt den Unternehmen zu die-

sem Zweck die vorausgewählten Bewerbungen samt persönlicher Kontaktdaten zur Verfü-

gung. 

 

b) Stipendienfonds 
 

Sollten eines oder mehrere Stipendien direkt von einer Stiftung oder Privatperson in den 

Fonds eingezahlt worden sein, so erfolgt die Auswahl analog der Regelung der Firmensti-

pendien, sofern ein Mitspracherecht bei der Auswahl oder eine Betreuung des/der Stipendia-

ten und Stipendiatinn(en) gewünscht wird. 
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Setzt sich die Finanzierung von Stipendien aus mehreren Geldzuwendungen zusammen, so 

erfolgt die Vorauswahl durch den Studierendenservice, der einer Auswahlkommission des 

Fördervereins geeignete Bewerbungen zur weiteren Beurteilung vorlegt. Die Auswahlkom-

mission, die sich aus dem Präsidenten der Hochschule Ruhr West und vier Mitgliedern des 

Fördervereins zusammensetzt, entscheidet direkt über die Vergabe der Stipendien aus dem 

Fonds. Ein Mitspracherecht bei der Auswahl der Stipendiaten und Stipendiatinnen besteht 

ausschließlich bei der Finanzierung eines Vollstipendiums durch einen Förderer, nicht aber 

bei Stipendien, die aus mehreren Geldzuwendungen im Rahmen des Stipendienfonds ge-

speist werden. 

 

 

4. Bedingungen/Verpflichtungen 
 

Geförderte Studierende sind verpflichtet, sich zielgerichtet und engagiert ihrem Studium zu 

widmen. Sie absolvieren die für sie verbindlichen Lehrveranstaltungen der Hochschule Ruhr 

West und tragen zu einem positiven Erscheinungsbild der Hochschule bei.  

Darüber hinaus erkennen die geförderten Studierenden die Ziele des Programms HRW TA-

LENTS an und schließen zu diesem Zweck bei Firmenstipendien bzw. bei Vollstipendien von 

Stiftungen oder Privatpersonen mit dem Förderer eine Fördervereinbarung ab. Zu ihren För-

derern halten die Studierenden in angemessenen Zeitabständen Kontakt und informieren sie 

in geeigneter Weise über den Fortgang ihres Studiums (insbesondere durch Vorlage von 

Semesterbeurteilungen und Zeugnissen). 

 
 
5. Abwicklung 
 

a) Firmenstipendien 
 

Auf Grundlage der Vereinbarung zwischen Stipendiaten und Förderer und nach Eingang 

einer Kopie der Fördervereinbarung beim Förderverein zieht dieser von den Förderern die für 

die Stipendiaten zu zahlenden Stipendienbeiträge ein und leitet diese nach Eingang in mo-

natlichen Raten an die Stipendiatin/den Stipendiaten weiter. 

 

b) Stipendienfonds 
 

Nach Eingang eines Schreibens des Förderers mit beigefügter „Erklärung über eine Geldzu-

wendung für den Stipendienfonds des Programms HRW TALENTS“ beim Förderverein zieht 

dieser von dem oder den Förderern die für die Stipendiaten zu zahlenden Stipendienbeiträge 
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ein und leitet diese nach Eingang in monatlichen Raten an die Stipendiatin/den Stipendiaten 

weiter. 

 

Förderer erhalten für die Bereitstellung von Geldzuwendungen für Firmenstipendien und/ 

oder für den Stipendienfonds eine Zuwendungsbescheinigung vom Förderverein der Hoch-

schule Ruhr West e.V. 

 

 

6. Förderanspruch und Kündigung  
 

Ein Rechtsanspruch der Bewerber auf Bewilligung einer Förderung besteht nicht. 

 

Nach Abschluss der Fördervereinbarung (Firmenstipendien und Vollstipendien im Stipen-

dienfonds) besteht ein Kündigungsrecht nach Maßgabe des § 4 der Muster-Vereinbarung 

„Studierende-Förderer“ (Fördervereinbarung).  

 
Bei Geldzuwendungen zur Verwendung für den Stipendienfonds, die per Anno unter der 

Summe eines Vollstipendium liegen, besteht eine jährliche Widerrufsmöglichkeit gemäß der 

„Erklärung über eine Geldzuwendung für den Stipendienfonds des Programms HRW TA-

LENTS“. 

 
 
7. Termine/Änderungen dieser Richtlinie/Ansprechpartner 
 

Der Förderverein und der Studierendenservice informieren Förderer und Studierende in ge-

eigneter Weise über Bewerbungsfristen und weitere Einzelheiten zum Auswahlverfahren. Zu 

beachtende Fristen finden sich auf der Internetseite des Programms HRW TALENTS. 

 

Der Förderverein behält sich eine Änderung der Richtlinie vor. Zu beachten sind daher die 

aktuellen Informationen zum Programm HRW TALENTS unter: 

 

www.hochschule-ruhr-west.de/talente 
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Weitere Informationen/Kontaktdaten:  

 

 

Ansprechpartner für Förderer & Unterstützer: 
 
Thomas Müller 
Geschäftsführer 
 
Förderverein der Hochschule Ruhr West e.V. 
Wiesenstraße 35 
45473 Mülheim an der Ruhr 
 
Telefon: 0208 48 48 - 59 
Fax: 0208 48 48 - 49 
 
E-Mail: fv@hs-ruhrwest.de  
Internet: www.hrw-foerderverein.de 

 
 
 
Ansprechpartner für Studierende: 
 
Sven Manshon 
Dezernent Studierendenservice und Internationales 
 
Hochschule Ruhr West 
Mellinghofer Straße 55 
Gebäude 35, Raum 1.10.3 
45473 Mülheim an der Ruhr 
 
Telefon: 0208 882 54 - 201 
Fax: 0208 882 54 - 219 
 
E-Mail: sven.manshon@hs-ruhrwest.de  
Internet: www.hochschule-ruhr-west.de  
 
 


